
Verbesserung der Bewilligungsverfahren für Bauten 
und Anlagen~ Zum Stand der Gesetzgebung in B un d 
und Kantonen 

·ARNoLD MARTI* 

l. Einleitung 

Die Einführung des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. J uni 
1979 (RPG) und der Ausbau des ·eidgenõssischen Umweltrechts durcb 
das Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (USG) 
führten nicht nur zu einer besseren rechtlichen Durchdr.i.ngung dieser 
Sachgebiete, sondem brachten auch betrãchtliche Abstimmungsprobleme 
bei der Anwendung dieser Vorschriften mit sich. Die Ende der siebziger 
Jahre einsetzende Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Koordi.nati
onspflicht im Bau-, Planungs- und Umweltrecht kulminierte im Ent
scheid Chrüzlen vom 14. Marz 1990, mit we~chem das oberste Gericht 
des Landes den rechtsanwendenden Behõrden eine verfahrensmãssige 
und inhaltliche Abstimmung zusammenhiingender V erfahren zur Pflicht 
machte.l Da der bundesgerichtlichen Rechtsprechung einerseits keine 
verbindlichen Anordnungen zu entnehmen sind, wie die Koordination im 

* Der Autor leitete die vom Bundesamt für Raumplan'Ung eingesetzte Beratcrgruppe 
"Bewilligungsverfabren fiir Bauten und Anlagen" und war Mitglied der vom Bundes
rat eingesetzten lnterdepartementalen Arbeitsgruppe "Koordination der Entscheidver
fahren". 

BGE I I 6 lb 50 ff.; vgl. zur Entwicklung der Koordinationsrechtsprechung des Bun
desgerichts ARNOLD MARTI, Bewilligung von Bauten und Anlagen - Koordination 
oder Konzentration der Verfahren?, AJP/PJA 1994, S. 1535 ff. mit Hinweisen. 
iosbesondere ALPRED KóLZ/ HELEN KELLER, Koordination umweltrelevantcr Bewilli
gungsverfahren"'als Rechtsproblem, URPIDEP I990, S. 385 ff., 388 ff.; ULRICH 

ZIMMERLI/ STEPHAN SCHEIDEGGER l VERA S'ONANINI, Verbesserungen ·der Koordinà
.tion der Entscheidverfahren für bodenbezogene Grossprojekte. Machbarkeitsstudie 
erstellt im Auftrag der Verwaltungskontrolle des Bundesrates, Bem 1993, S. 206 ff. 
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konkreten Einzelfall zu geschehen hat, und andererseits insbesondere clie 
Lehre zum Teil bemãngelte, es fehle den vom Bundesgericht aus der - im 
Prinzip unbestrittenen - materiellen Koordinationspflicht abgeleiteten 
Anforderungen an die vetfabrensmãssige Koordination die etforderliche 
gesetzliche.Grulldlage2, kamen unmíttelbar nach dem Entsch.eid Chrüzlen 
im Bund und in verschiedenen Kantonen Bestrebungen für eine gesetz
geberische Losung der Problematik in Gang.3. 

Einen zusatzlichen Anstoss aus anderer Richtung erhielten diese vor al
lem auf eine qualitative Verbesserung der Bewilligungsverfahren bzw. 
der Rechtsanwendung ausgerichteten Bemühungen durch die im Zusam
menhang mit der verãnderten wirtschaftlichen und integrationspoliti
schen Situation der Scbweiz vom Bundesrat verabschiedeten Programme 
zur marktwirtschaftlicben Emeuertmg, welche irn Interesse des Wirt
schaftsstandortes Schweiz eine Vereinfachung und Beschleunigung der 
Bewilligungsverfahren, also eine Efflzienzste.igerung, fordern.4 In Bund 
und Kantonen wird seither versucht, diese sich teilweise ergãnzenden, 
teilweise aber auch gegenlãufigen Forderungen miteinander zu harmoni
sieren und umzusetzen.s Diese Bestrebungen sind aufBundesebene noch 
im Gang, doch liegen bereits wichtige. Zwischenresultate vor. In einzel
nen Kantonen sind entsprechende Reformen bereits erfolgt, in anderen 
ebenfalls noch im Gang, und in einer dritten Gruppe wird die Bewãlti
gung des Koordinationsproblems einstweilen weiterhin der Prax.is über
lassen. Aufgrund der bisherigen Ergebnisse lassen sich aber docb bereits 
die wichtigsten Tendenzen und Probleme ~er gesetzgeberiscben Bewãlti-

2 Vgl dazu WALTER HALLER l PETBR KARLEN, Raumplanungs- und Baurecht, Zürich 
1992, 2. Aufl., Rz. 847 ff., und insbesondere KóLZ/ KELLER (Fn. 1), S. 413 ff. 

3 Vgl. dazu auch den Überblick bei MARTI (Fn. l), S. 1537 f . 

4 Vgl. dazu insbesondere den Bericbt zur Aussenwirtschaftspolitik 1991, BBI 1992 I 
1016 ff., 1027 und das Folgeprogtàmm nach der Ablehnung des BWR-Abkommens 
vom 24.2.1993, BB11993 I 805 ff., 830 f. 

5 Vgl. dazu auch MARTI, Verfahrensvereinfachung und Verfahrensbeschleunigung: 
Mõglichkeiten und Grenzen im fõderalisti&chen Rechtsstaat, in: Raumplanung vor 
neuen Herausforderungen, Schriftenfolge Nr. 61 der Schweiz. Verein.i.gung für Lan
desplanung, Bem 1994, S. 62 ff; PETER HÃNNI, Verhindert.es Bauen- Vom Gebrauch 
und Missbrauch des õffentlichen Baurechts, in: Seminar für Schweizerisches Bau
recht, Baurechtstagung 1993, Freiburg 1993, Band I, S. 40 ff. 
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gung erkennen, desbalb ist eine Standortbestimmung aus der Sicht der 
Gesetzgebung lohnenswert. 

2. Die Bestrebungen im Bund 

Auf der eidgenossischen Ebene hat der Bundesrat eine Doppelstrategie 
eingeschlagen. Einerseits sollen den Kantonen durch eine Teilrevision 
des Raumplanungsgesetzes gestützt auf Art. 22quater Abs. J BV bundes
rechtliche Minimalanforderungen Zl,lf Beschleunigung und besseren Ko
ordination der Bewilligungsverfahren für Bauten und Anlagen vorgtr 
schrieben und zusatzlicb Empfehlungen für weitergehende Massnahmen 
ausgearbeitet we.rden. Zu diesem Zw~ck hat das Bundesamt für Raum
planung Ende 1991 dem Verfasser einen Forschungsauftrag erteilt und 
ihm eine Beratergruppe beigegehen. Diese hat Ende April 1993 einen 
Bericht "VorschUige für die Revision des Raumplanungsgesetzes'' und im 
November 1993 einen weiteren Bericht "Anregungen für Gesetzgebung 
und Praxis in den Kantonen" verabschiedet. Gestützt auf den Bericht zur 
Revisíon des Raumplanungsgesetzes hat der. Bundesrat am 30. Mai 1994 
eine entsprechende Botschaft zuhanden der eidgenõssischen Rãte verab
schiedet6. Diese Vorlage enthãlt insbesondere folgende Neuerungen: 

- Pflicht der Kantone zur Befristung aller erforderlichen Verfahren 
(Art. 25 Abs. 1bis); 

- Pflicht der Kantone zur Bezeichnung einer für eine gentigende Koor
dination verantwortlichen Behõrden (Art. 25a Abs. l); 

- gemeinsame offentlicbe Auflage aller Gesuchsuoterlagen; Einholung 
umfassender· Stelhmgnahmen von den beteiligten Behorden; inbaltü
che Abstimmung und gemeinsame odet gleichzeitige Eroffnung (ArL 
25aAps. 2); 

- sinngemãsse Anwendung dieser Grundsãtze auf das Nutzungsplanver
fabren (Art. 25a Abs. 4); 

- einheitliche Rechtsmittelinstanzen für koordinierte Entscheide (Art. 
33 Abs. 4). 

6 BB/1994 Ill1075 ff. 
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Den Kantonen soll somit als bundesrechtliche Minimalanforderung 
grundsatzlich ein sog. Koordinationsmodell vorgeschrieben werden, wo
bei allerdings für die Rechtsnúttelvetfahren eine Konzentration der Zu
stãndigkeiten verlangt wird.7 

Für besondere Projekte, insbesondere füt Vorhaben von nationaler Be
deutung und für andere Grossprojekte mit komplexer B~willigungszu
stãndigkeit, soll dagegen bereits für den erstinstanzlichen Entscheid die 
Einführung eines Konzentrationsmodells geprüft werden. wobei die Ent
scheidkonzentration entweder bei einer Bundesbehõrde (Projekte von 
nationaler Bedeutung8) oder.bei kantonalen Behõrden (übrige Projekte9) 
erfolgen soll. Soweit eine solche Entscheidkonzentration rechtsverbind
lich angeord.net werden soll, elfordert dies allerdings eine umfassende 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes in der betreffenden Materie. Al
lenfalls müssten zu diesem Zweck daher sogar Verfassungsanderungen 
vorgenommen werden.lO Der Bundesrat hat bereits im Oktober 1991 
seioe Verwaltungskontrolle mit der Prüfung dieser Fragen beauftragt und 
nach Vorliegen einer Machbarkeitsstudiell im April 1993 eine Interde
partementale Arbeitsgruppe und einen besonderen Leitungsausschuss für 
die nahere Prüfung eingesetzt. Im Rahmen dieser Arbeiten soÜen auch 
weitere Verfahrensverbesserungen geprüft werden, insbesondere die 
Einführung von Behandlungsfristen, eine bessere Koordination von .Pro
jektgenehmigungs- und Enteignungs- bzw. Subventionsvetfahren; eine 
allfállige Neuverteilung der Rodungsbewilligungszustãndigkeiten sowie 
zusatzlicbe Verbesserungen bei der UVP12. 

7 Vgl. dazu MARTI (Fn. l ), S. 1536 ff. 

8 Insbesondere Eisenbahnanlagen, Fluganlagen, Hafenanlagen, elektrische Anlagen, 
&ohrleitungsanlagen, Nuklearanlagen, grõssere Wasserlo.:aftwerke. 

9 Insbesondere Deponien, Materia1abbau, Transportanlagen zu touristischen Zwecken 
und Meliorationen. 

10 Vgl âazu MARTI (Fn. 5), S. 73 f. 

11 V gl. di e in F n. l zitierte Studie. 

12 Erste Verbesserungen der UVPV (namentlich die Einführung von Fristen) werden 
bereits durcb einen 1994 in die Vemehmlassung geschickten Revisionsentwurf des 
Eidg. Departements des Innern vergeschlagen (BB11994 I 552). 
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Die Interdepattementale Arbeitsgruppe (IDAG) hat ihre auf die Berichte 
von projektspezifischen Arbeitsgruppen gestützte Arbeit in der Zwi
schenzeit abgeschlossen und ihren Gesamtbericht am 27. September 
1994 zuhanden des Leitungsausschusses verabschiedet. Dieser hat den 
IDAG-Gesamtbericht seinerseits einer abschliessenden Würdigung un
terzogen und ihn zusammen mit eigenen Vorscblagen vom 13. Dezember 
1994 an den Bundesrat übetwiesen. Es ist damit zu recbnen, dass der 
Bundesrat aufgrund dieser Arbeiten im ersten Quartal 1995 einen Auf
trag zur Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs erteilen wird. Ob ein über
dachendes Koordinationsgesetz geschaffen wird oder die einzelnen Spe
zialgesetze einer Revision unterzogen werden sollen, steht noch nicht 
fest. Soweit es sich um verfahrensmassige Verbesserungen von allgemei~ 
ner Bedeutung handelt, müssen diese wohl im Rahmen der geplanten 
Totalrevision des Bundesrechtspflegegesetzes und der besonderen Ver
f~ensgesetze weiterbearbeitet werden. 

Die vom Bundesrat eingeschlagene Doppelstrategie zur Verbesserung 
der Bewilligungsverfahren für Bauten und Anlagen ist in der Zwischen
zeit allerdings in.zweifacher Hinsicht in Frage gestellt worden. Einerseits 
ist die primar angestrebte Konzentrationslõsung für Grossprojekte bereits 
wahrend der Arbeiten der erwãhnten Arbeitsgruppen unter starken Be
schuss der Umweltschutzorganisationenl3 und zum Teil auch des BU-

. W AJ.}4 und einzelner Kantone15 geraten. Die gesetzgeberische Umset
zung dieses Projektes wird sonút politisch sehr heikel werden.16 Am 
ehesten Erfolg haben dürfte die Einführung eines Konzentrationsmodells 
mit Vorbehalt der Zustimmung der ersetzten Bewilligungsbehõrden, wie 
dies b~reits für einzelne Sachgebiete '(insbesondere Eisenbahn-Grosspro-

13 V gl. dazu REN~ LoNGBT, Dérégulation des 'procédures - un recul pour la nature e t 
l'environnement?, URPIDEP 1994, S. 264 ff., insbesondere S. 270 f. 

14 Vgl. dazu Bundesamt ftir Umwelt, Wald und Landschaft, Deregulierung der Ent" 
scheidverfahren: Umweltvertçãgliche Lôsungen, Bem 1994. 

15 Vgl. dazu insbesonàere 'THO.MAS PFISTERER, Beschleunigung von Bau- und Raumpla
nungsverfahren - Neuordn\lng im Kanton Aargau, in: ARNOLD KoiLER (Hrsg.), Ak
tuelle Probleme des privaten und offentlichen Baurechts, St. Gallen 1994, S. 339 ff., 
357 f. . 

16 Vgl. auch PAUL RicHU, Die Bewilllgung von Endlagem für radioaktive Abflllle im 
Spannungsfeld zwischen Machbarkeit und Verfahrensgerechtigkeit, AJPIP JA 1994, S. 
772 ff. 
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jekte, Luftfahrtanlagen) im Rahmcn hãngiger Gesetzc~rcvisionen ver
wirklicht worden ist. aber bei Differenzen zwischen den beteiligten Be
hõrden zu Nullõsuogen bzw. zu einer Entscheidverlagerung auf die Ju
stizebene führt.l7 

Andererseits ergeben si eh auch bei der Vorlage zur Teilrevision des RPG 
Probleme und Verzõgerungen. Die Vorlage hat zwar in der Vemehmlas
sung bei einer grossen Mehrbeit der Parteien und Organisationen (selbst 
bei Umweltorganisationen) grundsãtzlicbe Zustimmung gefunden, doch 
steht ihr di e Mebrheit der Kantone ablehnend gegenüber. 18 Insbesondere 
binsicbtlich der Pflicht zur Verfahrensbefristung wird zum Teil auch in 
der Lebre die Verfassungsrn!issigkeit und Zweckm!issigkeit der vorge
scblagenen Neuerung bezweifelt.l9 

Diese heikle Ausgangslage und Zweifel an einer genügenden Abstim
mung der beiden Bundesprojekte haben offenbar die vorberatende 
Kommission des Erstrates, die Kommission für Umwelt, Raumplanung 
und Energie (UREK) des Stãnderates, dazu gebracht, nach lãngerer und 
zum Teil sehr kontroverser Diskussion auf die vorgeschlagenen Vor
schriften über die Bewilligungsverfahren einstweilen gãnzlich zu ver:. 
zichtcn. Allerdings sollen die Kantotie dazu aufgerufen werden, ibre Ver
fahren selbstãndig in Ordnung zu bringen. Sollte dies nicht in genügen
der Form gesch~ben, will die Kommission eine entsprechende Revision 
des RPG im Rahmen des geplanteo uod für 1996 erwarteteo Koordinati
oosgcsetzes für die Bundesverfahren wieder aufnehmen und für die kan
tooalen Bewilligungsverfahren auf das Koordinationsgesetz abgestimmte 
Vorscbriften erlassen.20 

17 Vgl. dazu MARTI (Fn. 1), S. 1538 und 1540 mit Hinweisen. Gelõst wird das Problem 
nun bei Mllitlirbauten (Bereinigu'ng der Differenzen durch die Departemente bzw. 
Entschcid des Bundesrates; vgl. Art. 128 Militãrgeset:z). 

18 Vgl. BBll994lll 1082 und Auswcrtung des Vemehmlassungsverfahrens 1993 durch 
das Eidg. Justiz.. und Polizeidepartement. 

!9 Vgl. Prof. GBORO MOW3R, NZZ vom 13.10.1994, S. 15, und dazu die Entgegnung 
des Verfassers, NZZ vom 23.12.1994, S. 13, zur Verfassungsmãssigkeit der Revisi
onsvorlage s. a ue h BBl 1994 lii l 091. 

20 Pressemitteilung der UREK des Stãnderates vom 11.11.1994. 

.. 
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Das Schicksal der Vorlage zur Revision des Raumplanungsgesetzes ist 
somit noch offen. Insbesondere wird abzuwarten sein, ob das Ratc;plenum 
und der Zweitrat mit der vorgescblagenen (allerdings angesichts der kur
zen Dauer kaum schr hilfreichen) Schonfrist für die Kantone einverstan
den seien, nachdem in den letzten vier Jahren bereits zahlreiche parla
mentarische VorsWsse überwiesen wurden, welcbe ein Eingreifen des 
Bundesgesetzgebers verlangen.21 Noch nicht bebandelt worden ist übri
gens eine Motion von Nationalrat Baumberger vom 16. Juni 1993, wel-

. ebe den Erlass- eines eigentlichen Bundesrahmengesetzes für baurechtli
che Bewilligungsverfahreo verlangt, was wohl jedenfalls eine Erweite
rung der Verfassungsgrundlage von Art. 22quater BV e~ordem würde. 

Einen Vorgescbmack auf die künftigen schwierigen Auseinandcrsetzun
gen im Zusammenhang mit notwendigen Verfahrensverbesscrungen bil
det die Behandlung der vom Bundesrat im August 1991 (!) untcrbrciteten 
Revision des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz, in de
ren Rahmen die ideellen Organisationen batten verpflicbtet werden sol
len, bereits am erstinstanzlichen Verfahren teilzuoehmen, wenn sie spãter 
ibre Rechtsmittelbefugnis ausüben wollen.22 Da sich National- und Stan
derat hieriiber nicbt einigen konnten, wird eine Einigungskonferenz die 
Frage entscheiden müssen.23 Ein sinnvoller Kompromiss kõnnte wohl 
darin bestehen, die Beteiligungspflicht auf komplexe Vorbaben zu be
schrãnken oder zumindest eine Anmeldepflicht für eine allfâllige weitere 
Verfahrensbeteiligung vorzuschreiben, was immerhin einen Einbczug in 
Abklãrungen und Verhaodlungen bereits im erstinstanzlichen Verfahren 
ennoglichen würde. 

21 Vgl. dazu BBI 1994 ill 1080 f. Der SU\nderat ist inzwischen dem Antrag sciner 
Kommlssion gefolgt (N'ZZ vom 25.1.1995, S. 18). 

22 Vgl.BBl l991 Ill .ll21 ff., insbesondere 1145. 

23 Vgl. N'lZ vom 16.12.1994, S. 18; zur zugrundeliegenden Kontroverse insbesondcre 
A'ITIUO GADOLA, Beteiligung ideeller Verblinde am Verfahren vor unteren kantonalen 
Instanzen - Pfiicht oder blosse Obliegenheit?, ZBl 1992, S. 97 ff., und Sn.I'HA.II( 

WliU.SCHLilGBR, Das Beschwerderecht der ideellen Verbãnde und das Erfordemis dcr 
formellen Beschwerde, ZBl1993, S. 359 ff. 
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3. Der Stand in den Kantonen 

In den Kantonen wird die Verbesserung der Entscheidverfahren für 
Baoten und Anlagen auf ganz unterschleclliche Weise angepackt In ein
zelnen Kantonen wird diese Zielsetzung mit der Revision der Bau- und 
Planungsgesetze verfolgt, 24 wãhrend andere die nõtigen Ãnderungen 
durch eine Revision der Verwaltungsrecbtspflegegesetze vomehmen25 
oder besondere Koordinations- bzw.- Beschleunigungsgesetze scbaffen26 
wollen. Der heutige Stand prãsentiert sich wie folgt27 (vgl. dazu auch die 
beiden Tabellen im Anhang): 

Gesetzliche Vorsehriften, welcbe grundsãtzlich für den gesamten Verfah
rensa~lauf von der Gesuchseinreichung bis hin zur Erõffnung des erstin
stanzlichen Entscheides Koordinationsregeln enthalten (aenerelle Ver
fahrenskoordination), bestehen in dreizehn Kantonen. Dabei ist aller
dings zu beachten, dass nicht in allen Fãllen alle relevanten Verfahren 
erfasst werden. Zum Teil betreffen die Koordinationsregeln nor bau- und 
planungsrecbtliche, nicht aber andere, insbesondere umweltrechtliche 
Verf~ren: ~em~r ~rfüJ]en nur rond die Hãlfte dieser Regelungen im we
sentlichen d1e Mimmalanforderungen, welche mit der in Ziffer 2 erwãlm
ten Revision des Raumplanungsgesetzes eingeführt werden sollen. Insbe
s~ndere fehlen zum Teil Vorschriften über die gemeinsame Einleitung 
d1eser Verfahren. Sodann wird teilweise eine inhaltliche Abstimmuna 
der verschiedenen Entscheide weder vorgeschrieben noch eine hiefu 
zustãndige Behõrde bestimmt. Zum Teil ist eine gestaffelte Bewilli
~~s~rteilung oder der Vorbebalt von Spezialbewilligungen weiterhin 
zulasSig. Besondere, auf komplexe Verfahren zugeschnittene Behand
lungsfristen sind nor in wenigen Kantonen vorgesehen. Schliesslich wird 

24 
Vgl. dazu den Überblick über erfolgte, h.lingige und gescheíterte Revisionsbestrebun

. gen bei HÃNNI (Fn. 5), S. 46, 51 und Beilage 2., Ziff. II. 
25 

Vgl. z.B. Revisionsentwurf tur das Zürcher Verwaltungsrechtspflegegeset.z von Prof. 
GEORG M'OLLER vom Juni 1992. · 

26 So die Kantone Bem und St Gallen; vgl. dazu MARTI (Fn. J), S. 1538. 
27 

Zu den gesetzlicberi Vorscbriften im einzelnen LUAN TRAN, Kantonale Vorschriften 
zur Koordination der Bewilligungsverfahren für Bauten und Anlagen, Bericht zuhan
den ~es Bundesamtes für Raumplanung vom Mai 1994 samt Ergãnzung des Bundes
amtes für Raumplanung vom 27. Oktober 1994. 
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nicht in allen Fallen eine Gabelung des Rechtsmittelweges ausgcschlos
sen. Inhaltlich gehen die kantonalen Lõsungen überwiegend von einem 
Koordinationsmodell (rnaterielle Verfahrenskoordjnation) aus. Lediglich 
der Kanton Bern hat bisher ein Konzentrationsmodell (mit blosscr Anhõ
rung der ersetzen Spezialbewilligungsbehõrden) eingeführt.28 

Wãhrend sieben Kantone, darunter der grosse Kanton Zürich mit einer 
stark dezentralisierten und spezialisierten Verwaltung29, noch über keine 
ausdrückliche Regelung der Verfahrenskoordination verfügen, bestehen 
inunerhin in sechs Kantonen partielle Koordinationsregelungen, welche 
allerdings nor punktuelle Verbesserungen bringen (zum Beispiel Einlei
tungswirkung der Gesucbseinreichung für alle erforderlichen Verfahren). 

4. Sc~ussbeEBerklumgen 

Die Bedeutung gesetzlicher Vorschriften zur Verbesserung der Bewilli
gungsverfahren für Bauten und Anlagen darf nicht überschatzt werden. 
Das Problem der Verfahrensoptimierung muss ohne Zweifel ganzheitlich 
angegangen werden.30 Dazu gehõrt insbesondere auch die Schaffung der 
erforderlichen personellen und organisatoriscben Voraussetzungen. Die 
Arbeit der Bewilligungsbehõrden kõnnte sodann durcb eine Verbesse
rung des zum Teil sehr unübersichtlicben oder gar widersprüchlichen 
materiellen Recbts und der oft mangelhaften raumplanerischen Grundla
gen wesentlich erleichtert werden. Auf dieser Ebene ist bisber noch recht 

28 Vgl. clazu MARTI (Fn. 1), S. 1538, 1544 mít Hinweisen; zur neuen Regelung des Kan
tons Bem, A. ZAuoo, Kommentar zum Baugeset.z des Kantons Bem vom 9. Joní 
1985, 2. Auflage Bem 1995; zur Regelung des Kantons Aargau, PFISTERBR (Fn. 15). 
S. 356 ff. (Koordination), 363 ff. {Behandlungsfristen); zur Regelung des Kantons 
Waadt, Luc REcoRDON l ERIC BRANDT, in: Droit de l'environnement: mise en oelll'ri' 

et coordination, publié par CHARLBS-AI..BBRT MORAND, Basell992, S. 197 ff. 

29 Vgl. zum Stand der Verfahrenskoordination in diesem Kanton neuerdings M1cHàE 
HUBMANN TRÃCRSEL, Die Koordination von Bewilligungsverfahren ftlr Bauten und 
Anlagen im Kanton Zürich, Diss. Zürich 1995. 

30 Vgl. dazu nun grundlegend REGULA KJI.GJ-DIENER, Entscheídfindung in komplcxcn 
Verwaltungsverhliltnissen, Basell994. 
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wenig geschehen.31 Trotzdem kommt der Schaffung geeigneter verfah
rensrechtlicher Grundlagen für die Durchführung komplexer Bewilli
gungsverfahren erfahrungsgemass grosse Bedeutung zu, handelt es sich 
doch gleichsam um die Leitplanken für die durchzuführenden anforde
rungsreichen Informationsverarbeitungsprozesse. Aufgrund der heutigen 
Verfassungslage (kantonale Bewilligungshoheit als Regel; weitgehende 
Organisations- und Verfahrensautonomie der Gliedstaaten) sind dabei 
primãr die Kantone aufgerufen, ibre Verfahren den Anforderungen der 
heutigen Zeit anzupassen. Im Interesse des Wirtschaftsstandortes 
Schweiz, der korrekten Durchsetzung des Bundesrechts und der Erleich
terung der Zusammenarbeit der Behõrden von ·Bund und Kantonen sollte 
jedoch ein bundesrechtlicher Mindeststandard für die Durcbführung 
komplexer Bewilligungsverfahren geschaffen werden.32 Da Ungewiss
heit in den Kantonen und ein Auseinanderdriften der kantonalen Lõsun
gen verhindert werden sollten, ware es von Vorteil, wenn die erforderli
chen bundesrechtlichen Vorgaben mõglichst rasch erlassen würden. Un
bestritten ist, dass diese Vorgaben mit den für die Bundesverfahren vor
gesehenen neuen Strukturen abgestimmt sein sollten. Freilich wird der 
Bund den Kantonen bei der gegebenen Verfassungslage kein bestimrntes 
Koordinationsmodell, sondem nur Minimalanforderungen an die Koor
dination vorschreiben kõnnen. 

31 Vgl. immerhin für den Kanton Aargau PFISTBRER, Deregulierung in der neuen aar
gauischen Baugesetzgebung, ZBI 1994, S. 289 ff. 

32 Die Einführung solcher Minimalregeln ist auch im Recht der Europãischen Union 
geplant; vgl. dazu BBl 1994 m 1090 f.; vgl. zum Stand der Verfahrensvcrbesserung 
im bcnachbarten Ausland im übrigen PAUL ROMBACH, Der Faktor Zeit in um
weltrechtlichen Genehmigungsverfabren. Verfahrensdauer und Beschleunigungsan
sãtze in Deutschland, Frankreich und den Vereinigten Staaten, Baden-Baden 1994. 



Anhang 

Übersicbt über die kantonalen Ordnungen zur Verfabrenskoordination 
Aperçu des systemes cantonaux de coordlnation des procédures 

Stand l. November 1994 

Rubrik/Kanton - rubriquclcanton ZH BE LU UR sz OW NW OL zo FR 

Clene.relle VerfahrcnskootdinAtion 
Coor:dil14tioo g6n6nüe x x x x x 

Particlle Verfahre11$l:oordination x x coordinntion partielle 

Keine explizitc Rcgclung - x x x aucune r6glemc.otation expllcite 

Kantonale Ordnungen mit genereller Verfabrenskoordifiatlon 
Systemes cantonaux avec coordination générale 

Stand l. November 1994 

Rubrilcll<anton- rubriquclcanton BE UR sz NW FR 

Typus (macerielle Koor:din.11Jon oder Kom.en- materielle matericlle materieUe coor:dina-
Konzenlnlliol\) • typc (coordin&tion trotion Koordina- Koordina- Koor:dina- don 
ma~ricllc ou concentration) tion tion tion matmeUe 

Ver:antwonliche Behl!tde - l.d. Regel kant. kan t. Gemeinde-
OCAT(co-

autoritt rcsponsable Baubew.· Kootdillll· Baul:on- rat ordinat!on 
beMrde tlonsstelle troUe furmclle 

Differenzbereinigung • Bereini· kan t. Koordina- pr6fet (co-
6puratlon des divcrgences gungs· Planungs- Verband- tionssit· ordination 

gesprich gruppe lungen zungen mat6rielle) 

Fristen - dé.lais 30Tagc 3 Wochen beflStder- 30Tage s6riedc 
(aUg. ohne nls licheBe- ftlr l:ant. dtlals (20-

Justiz) Richtwert bandlung Slellen 60jours) 

Quelle: BWldesamt für Raumplanung 

so BS 

x x 

.so 

materielle 
Koordina--

tion 

Baul:om-
mission u. 
kllnt. ARP 

l'nteressen-
abw. durcb 

ARP 

4-6Wo-
cben (ver-
ll!ngerbar 

BL SH AR Al so GR AG TO TI VD v s NE GB ru 

x x x x x x 

x x x x 

x x x x 

BS BL AR AG VD v s ru 

rnaterielle materielle materielle mnteriellc coordina· coordina- coordinn· 
Koordina- Kootdina- Koordina- KoordinA· tion don tion 

tion don tion tion mat6rielle marmelle mat6rielle 

kllílt. Bau- kant. Bau· kani.Zen- kant. Koor- central des secr6t. · conseil 
lnspel:torat inspeltU>rat tnüstclle f. dinations- autorlsa· cant. des munJDtp. 

Bauges. stelle tions ... constr. del'env. 

Vennitt· zentrnli· gegensei· Verhand· coord. ma- comit6de r6examc.o 
lungsaus- stisches tige Ab. térlcllc par coordina- des aut. et 

schuss Verfahren stimmung lungen leCAMAC tion pléavis 

1-2Wo- keine keine 
divcrse d6lai ordi· 15 j. p. les conttôle 

cben (ver· 
bekannt bel:annt Ordnungs- nairede10 organ,cs formel 

l!!ngerbar) fristen jours cant. ínlmédiat 


